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RS UVS Kärnten 1997/06/17 KUVS-
572-574/1/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1997

Rechtssatz

Wird über das Vermögen des Unternehmens des Beschuldigten, in welchem er handelsrechtlicher Geschäftsführer

war, am 17.1.1997 das Konkursverfahren erö2net und werden dem Beschuldigten Verwaltungsübertretungen nach

der LMKV und der Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel am 21.9.1995 vorgeworfen, so ist bezogen auf diesen

Tatzeitpunkt die Erö2nung des Konkursverfahrens unerheblich, da der Beschuldigte als handelsrechtlicher

Geschäftsführer für die der Gesellschaft angelasteten, objektiv strafbaren Handlungen bzw Unterlassungen

einzustehen hat.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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